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 Veröffentlicht am 10.12.1992

Norm

ABGB §1299 D

NO §5 Abs3

Rechtssatz

Ein Notar hat für den Fleiß und die Kenntnisse, die seine Berufsgenossen gewöhnlich haben, und nach den sie

verp8ichtenden berufsrechtlichen Vorschriften der Notariatsordnung auch haben sollen, einzustehen. Es tri9t ihn

insbesondere die Verp8ichtung, die von ihm vertretene Partei in rechtlicher Hinsicht vollständig und richtig zu

belehren, vor Nachteilen zu bewahren und für ihre rechtliche Absicherung Sorge zu tragen. Der Auftraggeber darf

darauf vertrauen, daß der Notar im besonderen Maß geeignet ist, ihn vor Nachteilen zu schützen, und daß er alle nach

den einschlägigen Rechtsvorschriften gebotenen Schritte zur Verwirklichung des ihm bekannten Geschäftszweckes

unternehmen wird.
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